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Aktenzeichen: Pet 4-19-07-45000-028371

Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 17.02.2022 abschliefend beraten und

beschlossen:

Das Petitionsverfahren abzuschlieBen,

- weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte.

Begriindung

Mit der Petition wird die Erhéhung des Hochstmales der zeitigen Freiheitsstrafe von 15
auf 20 Jahre gefordert.

Zur Begriindung der Petition wird im Wesentlichen ausgefiihrt, dass die
durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland um tiber 15 Jahre seit dem Jahr 1950
gestiegen sei. Eine angemessene Anhebung des Hochstmales der zeitigen Freiheitsstrafe
trage zum Rechtsfrieden in der Bevolkerung bei. Die Opfer schwerwiegender Verbrechen
(z. B. schwere Korperverletzungen, schwerer sexueller Missbrauch bzw. Vergewaltigung)
hétten tiber eine sehr lange Zeit mit den physischen und psychischen Folgen der Tat(en)
zu kdmpfen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten zu dem Vorbringen wird auf die Eingabe
verwiesen.

Die Eingabe wurde als 6ffentliche Petition auf der Internetseite des Petitionsaus-schusses
eingestellt. Sie wurde durch 154 Mitzeichnungen unterstiitzt. Aullerdem gingen 15
Diskussionsbeitridge ein.

Der Petitionsausschuss hat der Bundesregierung Gelegenheit gegeben, ihre Haltung zu der
Thematik darzulegen. Das Ergebnis der parlamentarischen Priifung ldsst sich unter
anderem unter Einbeziehung der seitens der Bundesregierung angefiihrten Aspekte wie
folgt zusammenfassen:

Der Petitionsausschuss weist zunidchst darauf hin, dass sich die Frage der
Angemessenheit der Hochstfrist der zeitigen Freiheitsstrafe nicht

mathematisch-schematisch nach dem Verhéaltnis dieser Frist zur durchschnittlichen
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Lebenserwartung bemisst. Auch der Gesetzgeber hat sich bei der Festlegung des
Hochstmales der zeitigen Freiheitsstrafe nicht an diesem Malstab, sondern vorrangig am
Strafzweck der Pravention und der Resozialisierung orientiert:

Durch das am 1. Oktober 1973 in Kraft getretene 2. Gesetz zur Reform des Strafrechts
wurde explizit auf eine Heraufsetzung der zeitigen Freiheitsstrafe von 15 auf 20 Jahre mit
der Begriindung verzichtet, dass eine solche weder aus Griinden des Rechtsgiiterschutzes
noch aus Resozialisierungsgesichtspunkten geboten erscheint (vgl. BT-Drs. V/4095, S. 19,
20).

Der Petitionsausschuss merkt an, dass die spater im Rahmen des Entwurfes eines Gesetzes
zur Bekdmpfung von Terrorismus und Gewaltkriminalitdt sowie zum Schutz des inneren
Friedens vom 26. April 1977 (vgl. BT-Drs. 8/322, S. 1-9) vorgeschlagene Erhéhung des
Hochstmales der zeitigen Freiheitsstrafe bei bestimmten schwereren Gewaltdelikten von
15 auf 20 Jahre unter Hinweis darauf abgelehnt wurde, dass die generelle Erhhung der
zeitigen Hochststrafe keine wirksame Gegenmafinahme zur gefdhrlichen Entwicklung der
(Gewalt-)Kriminalitdt sei. Eine Hochststrafe von 15 Jahren reiche als wirksame
Abschreckung aus. Es komme wesentlich darauf an, die Strafverfolgungsorgane in
personeller und sachlicher Hinsicht so auszustatten und durch stidndige
Verbesserungsmafinahmen zu modernisieren, dass die effektivste Bekdampfung der
Gewaltkriminalitét erreicht werden konne (vgl. BT-Drs. 8/1845, S. 14, 15).

Im Hinblick auf die angestrebte Resozialisierung des Téters stellt der Petitionsausschuss
fest, dass vor allem bedeutsam ist, inwieweit bei einer sehr langen Freiheitsstrafe die
negativen Wirkungen des Vollzugs derart schwer wiegen, dass sie einer erfolgreichen
Resozialisierung des Verurteilten entgegenstehen: Auch wenn die empirischen
Erkenntnisse  hierzu nicht eindeutig sind, gewinnt die Frage nach
Personlichkeitsverdanderungen bei sehr langen Haftzeiten — unabhéngig von der
durchschnittlichen Lebenserwartung — an Bedeutung. Der Wiedereingliederungsprozess
gestaltet sich — unabhéngig von der durchschnittlichen Lebenserwartung — bei ldngerer
Haftdauer ebenfalls zunehmend schwieriger, da sich die Perspektivlosigkeit des
Verurteilten auf dem Arbeitsmarkt sowie in anderen sozialen Bereichen eher verfestigt.
Dartiber hinaus ist auch im konkreten Einzelfall einem jliingeren Téter nicht allein wegen

des Gedankens seiner potentiell ldngeren verbleibenden Lebenszeit eine hohere Strafe
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aufzuerlegen als einem etwas &dlteren Téter. Vielmehr kann umgekehrt der Gedanke der
Resozialisierung dafiir sprechen, einem relativ jungen Téter keine {ibermiBig lange
Freiheitsstrafe aufzuerlegen. GleichermalBlen kann eine gestiegene Lebenserwartung auch
keine Erhohung des HochstmalBes der zeitigen Freiheitsstrafe von 15 auf 20 Jahre
begriinden.

SchlieBlich spricht auch die Mindestverbiilungszeit von 15 Jahren bei der lebenslangen
Freiheitsstrafe (§ 57a des Strafgesetzbuches — StGB) gegen eine Anhebung der Hochstfrist
der zeitigen Freiheitsstrafe auf 20 Jahre, da andernfalls der notwendige Abstand zwischen
zeitiger und lebenslanger Freiheitstrafe in Frage gestellt wire.

Der Petitionsausschuss betont, dass der Rechtsfrieden und das Vertrauen der Bevolkerung
in die Bestandskraft und Durchsetzungsfahigkeit des Rechts nicht vorrangig von der Héhe
der Strafandrohungen abhdngen, sondern davon, dass Straftiter von den
Strafverfolgungsbehdrden ermittelt und ziigig abgeurteilt werden.

Im Ubrigen bestimmen etwaige schwere kérperliche und/oder psychische Verletzungen
des Opfers bereits heute nicht nur die Héhe des jeweiligen Strafrahmens (z. B. bei den
Korperverletzungsdelikten nach den §§ 223 ff. StGB), sondern gehoren auch zu den
Umstdnden, die im Rahmen der konkreten Strafzumessung strafschirfend zu
beriicksichtigen sind, wobei auch die Dauerhaftigkeit der Beeintrdachtigung zu beachten
ist. Auch insoweit ist daher keine pauschale Anhebung der Hochstdauer der zeitigen
Freiheitsstrafe geboten.

Aus Sicht des Petitionsausschusses erfordern weder der Anstieg der durchschnittlichen
Lebenserwartung noch die anderen in der Petition genannten Griinde eine Erh6hung des
Hochstmales der zeitigen Freiheitsstrafe auf 20 Jahre.

Vor diesem Hintergrund hélt der Petitionsausschuss die geltende Rechtslage fiir
sachgerecht und vermag sich nicht fiir die mit der Petition geforderte Gesetzesdnderung
auszusprechen.

Der Petitionsausschuss empfiehlt deshalb, das Petitionsverfahren abzuschliefen, weil

dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte.



	Begründung 

